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Gläubivervvrtretun« als Geschäft
In den letzten Jahren der Wirtschasts -

krise hat sich eine neue Kategorie ge -
schäftstüchtiger Konjunkturgewinnler ge-
bildet , die bei Zahlungseinstellungen
prompt zur Stelle sind , um slir sich zu
retten , was ^ u retten ist. ES handelt
sich um jene Glanbiaernertreter . die be -
russmäßig in den verschiedeusten Gläu -
bigerausschüsil ?» sitzen» ohne dasz ihnen
das zur Wahrnehmung dieses Amtes
erforderliche ivvhkabwägende Verstand -
uis sür die Belange sowohl , der Glan -
biger als auch der Schuldner gegeben
ist .

Der Zusammenbruch der Eiuzelhan -
delsbank Baden A . G . und der Bank
sür Haus - und Grundbesitz läßt es an -
gebracht erscheinen , nachstehenden in den
'.Leipziger Neuesten Nachrichten " erschie-
netten Artikel hier abzudrucken , damit
diejenigen , die es angeht , daraus eine
Lehre ziehen können . Wir bemerken ,
dast es sich dabei um ein Beispiel ans
der Praxis handelt .

See erste Akt
Ist also — sagen wir einmal — eine Bin !

zahlungsunfähig geworden und hat sie ihre
Schalter geschlossen ( der kleine Mann macht
ttach mie vor schlicht „Pleite " ) , so verschafft sich
der Gläubigervertreter zunächst die Befugnis ,
irgendeinen Gläubiger im anschließende » Sa -
uierungsversahren zu betreuen . Besonders
geschäftstüchtige Gläubigervertreter gründen
schnell einen „Gläubigerschutzverband " mit
Vorstand , Statnt und Verbaudsbeiträgcn , des-
>en Mitglieder durch Zeitungsinserate heran -
lleholt werden , in öenen der tüchtige Glänbi -
liervertreter als „Berbandsftindikus " dem .?e -
schädigten Gläubiger sich empfiehlt . Alsbald
v̂lgt die erste vom „ Syndikus " einberufene

Mäubigerversammluug , in der man forsch und
' chmissig öen in hellen Scharen herbeigeeilten
Gläubigern gestikulierend erklärt , daß in dem

bevorstehenden Sanieruugsverfahreu es in >. r -
^ er Linie daraus ankomme , die „ Gläubigerbe -
lange " aufs schärfste wahrzunehmen . Um das
^>laß der eigenen Tüchtigkeit zum tteberlrn -
j
e " zu bringe » und möglichst viel Bertre -

tuiigsvollmachten zu erlangen , ist es besonders° ei Bankenzusammenbrüchen zur Regel ge-
^ rden , gleich in dieser ersten Versammlung

Negreßfrage anzuschneiden , für deren
"

^ ufrollung " mit besonderem Eifer sich einzu -

m man verspricht . Mit solchen Worten und

^
ebärbeil hat der „Aufroller " verständlicher -
eile stets einen gewissen Erfolg , und die

urch Sie Zahlungseinstellung der Schuldner -
> rn >a überraschten nnö deprimierten Gläubi -
» er geben ihm Vertretungovollmacht . Ties

> der erste Akt der Gläubigervertretung . Er

u> »
damit , daß mit der Hergäbe der Boll -

an den Gläubigervertreter diesem ein
^ ?« hreua » spruch erwächst . Die Höhe dieses
- "hrenaufpruchs ist verschieden . Es beste-

" da verschiedene Tarife bezw . Gebühren -
^ Hungen , je nachdem , was der Gläubiger -

rtreter im Hauptberufe ist.

Sie offene Szene
tidU

*"1"
- zweite Akt spielt iu der vom Ge -

. )yt einberufenen Glänbigerversammlung und
^ ^ au wie im Drama — von eminenter

ge? ' dieser gerichtlichen Gläubi -
z - Versammlung wirö nämlich der sog . Giän -

Serausschuß endgültig gebildet , der die ver -
z . ^ rtungsvolle Aufgabe hat , im Ablaufe
z » .H ^nierung das Verfahren „aufs schärfite "

überwachen . Damit der Gläubigervertre -
js.

'
^ diesen Ausschuß hineinkomme , erwächst

Gl » schwere Pflicht , vor versammelter
rj » /I schaft und unter öen Augen des Ge -
beu, überdies — dies sei nachdrücklichst
Hitfi

** ~ nach dem Gesetz leider keinen Ein -
ausi iie Zusammensetzung des Gläubiger -
sch^ Wusses hat ) noch einmal ordentlich zu
öi » a^ ^ erster Akt ) nnd auf die uube -

^ aufzurollende Negreßfrage " nochmals
bg,

» schärfe " hinzuweisen . Ist das Stimm -
Äakl ^ ^ ügend betätigt worden , wird zur
dem Gläubigerausschusses geschritten , in
(die o

Utt 5 ' 7' 9 oder 11 Gläubigervertre ^er
y ° 8 I steht im direkten Verhältnis zur

s>e iU begrüßen itttd vorstellen , obwohl
" error

QUS diversen Vergleichs - und Konkurs -
Da « längstens uuö auch bestens kennen ,
ist j ; ^ setzt der zweite Akt . Von Stund an
keit bislang bestehende Gläubiger -öffentlich -
sich i

° ^
^ ^ schlvssen . Was nun kommt , spielt

{ .
1 »Ansschnft " ab . Glänbigerversammlun -

nicht mehr statt . Halt , beinahe hät -
üen Feststellung einer äußerst wichti -

^ atiache vergessen . Bevor der Vorhang

über den ziveiten Akt fällt , rufen sämtliche
Gläubigerausschnßmitglieder im schönen Chor
pathetisch aus , daß sie selbstverständlich das
ihnen gewordene Amt als „Ehrenamt " be-
trachtet wissen wollen . Was es mit dieser
Ehrenamtlichkeit für eine Bewandtnis hat ,
ivird im dritten Akt offenbar .

Cs wird „bestens " verfahren
Ter dritte Akt ist entweder sehr tnrz

oder sehr lang . Dies hängt davon ab , wieviel
Masse der unglückselige Insolvent übrig gelas -
seit hat . Mit dieser Masse wird nun „bestens "
verfahren . In welcher Weife dies geschieht ,
zeigt unser praktischer F a l l :

Der Gläubigerausschuß besteht aus elf
Männern . Diese elf Männer wählen sich zu -
nächst aus ihrer Mitte zwei Obleute , und
zwar einen sog . Wirtschaftsführer und einen
Juristen . Da man am Schlüsse des zweiten
Aktes , kurz bevor der Vorhang fiel , „Ehren -
amtlichkeit " zugesichert hatte , so billigte mau
diesen beiden Obleuten lediglich je 50U RM .
monatliche „Auswandsentschädigung " zu . Daß
der wirtschaftsführende Obmann seines Zei -
chens Viktnalienhändler eu detail und bereits
im Besitz mehrerer derartiger Pöstchen ist und
infolgedessen an sich ein ganz beachtliches Ein -
kommen hat , tnt nichts . Er bekommt für feine
Tätigkeit , die ihn nur wenige Stunden in der
Woche nebenbernflich in Anspruch nimmt , söge
und schreibe 500 ( fünfhundert ) Mark , also uu -
gefähr deu gleichen Betrag , den ein AmtSge -
richtsrat bezieht , der oft bis spät in die Nacht
hinein verantmortungsreichste Arbeit leisten
muß . Die übrigen neun Mitglieder des Aus -
schnsses , die in Ser Regel einmal wöchentlich
zu einer Sitzung zusammentreten , erhalten
monatlich ihre Aufwendungen mit je 50 RM .
ersetzt .

Ta der besagte praktische Fall nun schon
über ein Jahr laust , so haben diese Ehren -
ämter den armen Gläubigern rund 17100 RM
gekostet . Rechnet man hierzu die eigentlichen
Uost .e» des gerichtlichen Berfahrens (cn . 25 000
RM . Gerichtskosten nnd ea . 20 000 RM . Ho -
norar für die Vertrauensperson ), so hat ! aS
erste Jahr der Sanierung rund 57100 RM .
verfchlniigen . Da unsere Sanierung nach La -
ge der Sache aber mindestens noch drei Jahre
laufen wird , so dürften also am Ende des vier -
ten Jahres insgesamt rund 114 000 RM . an
reinen Verfahrenskosten einschließlich Gebühr
für die „ Ehre " ausgelaufen sein . Aber du
irrst — irre gewordener Gläubiger —, wenn
dn annimmst , daß es mit diesen Kosten sein
Bewenden habe . Im dritten Akt trägt sich
nämlich unter deu Ehrenamtlichen so aller -
Hand zu . wovon du dir keine Vorstellung
niachst . Da muß z . B . einer , der mit 500 RM .
dotierten ehrenamtlichen Obleute zu einer Be -
sprechnug iu der Sanieruugsangelegenheit
nach auswärts fahren . Dies tut er gern nnö
liquidiert für die halbtägige Reise 75 RM .
als „Aufwendungsersatz "

. Ein anderes Bei -
spiel : In unserer Sauierungssache gehören
zur Masse eine ganz erhebliche Anzahl von
Hypotheken , die so hoch unter der Feueresse
sitzen , daß jeder Laie ihren Ausfall in der
Gruudstücksversteigerung im Schlafe voraus -
sagen kann . Trotzdem und weil das so ist, be -
« ibt sich eine engere Kommission des Glänbi -

geransschusses , der diesmal auch ein dein Aus -
schuß angehörender Jurist beigegeben wirö ,
auf den Weg , um dem Hypothekenbegräbnis
beizuwohnen . Zurückgekehrt von der Leiche
werden 250 RM ., 400 RM . — je nach der
Höhe des Objekts — „ehrenamtlich " aus der
Masse kassiert . Gläubiger , merkst dn was ?

Ein anderer Fall : Ter elfköpsige Ausschuß
wird vor die Lösung einer nicht ganz einsa -
chen Rechtsfrage gestellt , die irgendwie die
Masse betrifft . Es wird beschlossen , daß einer
der öem Ausschuß augehöreudeu Juristen sich
gutachtlich zur besagten Rechtsfrage äußere .
Das ehrenamtliche Juristenausschußmitglied
erfüllt mit Eifer die ehrenvolle Aufgabe und
legt gleich ein ganzes Buch von einem Gut -
achten auf den kärglich gedeckten Gläubiger -
ausschußtisch . Für seine Mühewaltung erhält
der Ehrenamtliche einen Betrag von weit
über 700 RM ., und die Gläubiger , die ihn
als Vertreter delegiert haben , erhalten nichts
bezw . nach Jahr und Tag einen kärglichen
Bruchteil der mittlerweile an Schwindsucht er -
krankten Vergleichs - bezw . Konkursquote .

9er Vorhang fällt
So ließen sich noch viele Fälle zitieren . Dte

sich hinterm Vorhang im dritten Akt zutragen .
So ist ein ganz besonderes Kapitel öie gleich -
falls ehrenamtlich ausgeübte Prozeß bezw .
Beurkundnngstätigkeit der Glänbigerans -
fchußmitglieder . Was diese Prozesse nnd No¬
tariatsakte der Masse kosten , läßt sich nur
schätzen , da — wie gesagt die Gläubiger -
öffentlichkeit ausgeschlossen ist . Betrifft die
Insolvenz ein Bankinstitut , so heißt es : „Bit -
te , meine Herren , wir haben das Bankgeheim¬
nis zu wahren ." Klarheit hierüber könnte ge-
schaffen werden , wen » die Gläubiger erneut
zusammentreten würden , um Rechenschaft zu
fordern von ihren Vertretern , die sie vor
Jahr und Tag in den Gläubigerausschub in
erregten Gläubigerversammluugen gewählt
haben . Es wäre nicht ausgeschlossen , daß als -
dann vielleicht ein wirklich ehrenamtlicher
Ueberivachungs a usschnß dein sett gewordenen
Gläitöigerüusschuß zur Seite gestellt würde .

Ter vierte Akt spielt 1935 oder 1936.
Das läßt sich noch nicht genau voraussage « .
Ort der Handlung : Das Kontor des armen
Gläubigers , der folgenden Brief von seinem
Gläubigervertreter erhalten hat : „Sehr ge-
ehrtet - Gläubiger ! Nach dornenvoller Arbeit
ist es dem Gläubigerausschutz gelungen , die
Masse bestens zu bewerte » . Leiber können wir
trotz angestrengtester ehrenamtlicher Tätigkeit
nicht 70, sondern nur 10 Proz . der Masse aus -
schütten . Die Ihnen danach zustehende Quote
von 10 Prozent wird Ihnen im Lause der
nächsten Jahre iu Raten zugehen . Ta die von
nils seinerzeit zugesicherte „Ehrenamtlichkeit "

nur unser Verhältnis zum Insolventen be-
traf , so erlaube ich mir , für meine Bemühnn -
gen in der Sanierungssache Ihnen entgegen -
kommenderweise 50 RM zn liquidieren , d . i .
ö RM . pro Tausend Ihrer Forderung . Hoch¬
achtungsvoll Felix Tngendreich .

"

Epilog :

Tie im ersten Akt erwähnte „ auszurollende
Regreßfrage " hat man im dritten Akt nicht
aufgerollt . Man handelte vielmehr so , wie

Mephisto im Faust tat : Man schloß mit dem
armen Insolventen einen Pakt . Man zeigte
ihm ab nnd zu , weun er gegen das unsinnige
Treiben der „Ehrenamtlichen " aufbegehren
wollte , die Regreßpeitsche nnö schwang sie in
mildem Bogen über seinem armen Haupte .
Da neigte er sein Haupt und ließ schalten und
walten .

WWW

Freiheitsspende
Die llebernahme der Kanzlerfchaft durch unteren Führer Adolf
Hilter Hellt an die Partei neue gewaltige Anforderungen . Um
die für diefe Aufgaben nötigen Geldmittel zu beldiaffen , rufe ich
auf zur

„Freiheitsspende 11
zum Gedenken an den 30. Januar 1933.

Jeder trägt ein Scherflein bei.
Keiner bleibt zurück.

Einzahlungen auf Poltlcheckkonto Karlsruhe 16723, Robert Wag*
ner oder auf die Sammelliften der Kreisleitungen .

Heil Hitler! Walter Köhler.

Betrugsversuche der Warenhäuser ?
Eine der gewissenlosesten Schliche znr AnS -

bentnilg der Arbeitsnot ist die brutale Praxis
der Waren - , Kaufhäuser und Rainschgeschäste ,
nach der man das Verkaufspersonal zu behau *
deln wagt . Die Mehrzahl der Angestellten ist
angeblich nur „zur Aushilfe " angestellt , selbst
wenn sie jahrelang im gleichen Betrieb ge-
ivesen, ' alle Monate iverden sie der Form hal -
ber ans die Straße gesetzt , tun danach wieder
„vorübegehend " beschäftigt zu iverden . Die un -
gehenre Not hat die Angestellten wehrlos ge -
macht, ' jeder ist froh überhaupt « och Arbeit
zu finden, ' gleichgültig zn welchen Beding »« »
gen .

Diese unehrliche Methode bedeutet im gegen -
wältigen Augenblick nicht nur ein Verbrechen
gegen die Angestellten , sondern eröffnet für
die Ausbeuter uugeahute Betrugömöglichkei
ten mit der Arbeitsprämie . Wir raten einmal
den zuständigen Stellen ganz besonders ihr
Hauptaugenmerk auf die „steigeude Beschäfti -
gung " in diesen Betrieben zn richten ttnd rück¬
sichtslos durchzugreifen .

Lebte Taten der ^eitrigen
Neuer Zkandal um Karstadt . — „Was loche

ich morgen ? "

Herr von Schleicher hatte in seiner
p r o g r a m m a t i s ch e n R it n d s n n k r e d e
ebenso wie seine sämtlichen Vorgänger nicht
versäumt , zu erklären , daß er es selbstver -
ständlich für seine „vornehmste " Pslicht halte ,
den deutschen Mittelstand und den deutschen
Einzelhandel zu schützen . Wie es um öen
Schutz des zusaminenbrechetiden Mittelstandes
tatsächlich bestellt ist , zeigt ein neuer Skandal, ^

SeutM vrwtlbrirkibtnSt .
EmzMöndlkr , MtMtmdler

Hinein
in die Kampfgemeinschaft!

Anfragen nnd Anmeldungen sind zu
richten an die Kampfgemeinschaft ge-
gen Warenhaus und Konsumverein.
Karlsruhe i. N . , Kaijerstr. 133 , Fern -
sprecher 6808,

der sich erst in diesen Tagen in Berlin er -
eignet hat . Das Warenhaus Karstadt , das be -
kanntlich von der Reichsregierung mit 25
Millionen „Ueberbrückungskrediten " saniert
worden ist, veranstaltet seit dem IG . November
in seinem Neukölner Palast eine Ausstellung ,
die unter Mitwirkung des „Reichsansschnsses
sür hygienische Volksbelehrung " zustande ge¬
kommen ist. Diese Veranstaltung dient selbst -
verständlich , ivie alle anderen Reklantever -
anstaltnngen des Warenhanskonzernes , anS -
schließlich den geschäftlichen Zielen der Kar -
stadt AG .

Die Beteiligung einer Organisation , die
mit staatlichen Geldern finanziert wird , be-
deutet also letzten Endes nichts anderes , als
eine offene Unterstützung der Reklameveran -
staltung eines Warenhaustonzerns durch die
Reichsregierung . Herr Dr . Bracht finanzierte
den „Reichsausschuß für hygienische Bolksbe -
lehrung " und Herrn Warmbold unterstand bis
jetzt das „Reichskuratorinm für Wirtschaftlich -
keit"

. Beide Einrichtungen haben sich sicherlich
mit Wisse » n » d Genehmigung der übergeord -
neten Instanzen an dem Reklamerummel Kar -
stadts beteiligt .

Was diese Retlameveranstaltung , die also
mit staatlichen Stenergeldern gesördert wurde ,
noch selbst anbelangt , so wäre noch sestzustel -
len , daß die Ansstellnng unter dem Motto
„Was koche ich morgen " in einer Abteilung
stattfindet , deren Direktor erst kürzlich iu der
zweiten Instanz zu vier Monaten Gesang -
uis verurteilt wurde , weil er unter dem
Druck der Karstadt AG . verdorbenes Fleisch
in Wnrstwaren verarbeiten lieft .
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